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Hygieneregeln Punktspielbetrieb - Stand Sept.22

es gelten die SächsCoronaSchVO und die Allgemeinverfügung Vollzug des
Infektionsschutzgesetzes in der am Spieltag jeweils gültigen Fassung

1. Einlass und Auslass
• Verpflichtung aller zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes im Durchgangsbereich der

Halle, wenn dies die jeweiligen Verordnungen und Gesetze fordern
• Getrennte Ein- und Ausgänge stehen zur Verfügung
• Wegführung zu den Halleneingängen
• Markierung von Warteflächen für Abstandswahrung

2. Maßnahmen zum Hygieneschutz ab Hallenzutritt
• Bereitstellung von Desinfektionsmittel (vfruswirksam bzw. begrenzt viruz/d) an Ein- und

Ausgängen
• Hinweise und Informationen über den Hallensprecher/ Hygienebeauftragten

kommunizieren.
• Regelmäßige Lüftung der Räumlichkeiten

3. Zuschauer in der Halle
• Insgesamt sind 70 Zuschauer zugelassen, einschließlich max. 15 Zuschauer der

Gastmannschaft (Eltern, Fahrer, Fans usw.), wenn dies die jeweiligen Verordnungen und
Gesetze fordern

• Sämtliche Zuschauer werden im Vorfeld eines Spiels zur Nachvollziehbarkeit von
Kontakten im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 erfasst, wenn dies die jeweiligen
Verordnungen und Gesetze fordern

• Möblierung in den Laufwegen reduzieren um Engstellen zu vermeiden und um geradliniges
Bewegen und Begegnen nicht zu behindern.

• Das verbindliche Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im Zuschauerbereich ist verpflichtend
bei nicht gewährleisten der Abstandsregel (1 ‚5m), wenn dies die jeweiligen Verordnungen
und Gesetze fordern

• Es erfolgt eine Markierung im Sitzplatzbereich zur Einhaltung der Mindestabstände (1 ‚Sm),
wenn dies die jeweiligen Verordnungen und Gesetze fordern

• Gesperrte Sitzplätze dürfen nicht besetzt werden, Ausnahmen gelten für Personengruppen
nach §4 Absatzl bis 3 der SächsCoronaschVo

4. Gastronomie
• Eine Schutzwand im Ausgabebereich ist installiert (Trennwand aus Plexiglas)
• In der Warteschlange ist Abstandsregel (1 Sm) mit Markierung auf Fußboden gewährleistet

5. Toilettennutzung
• Teilsperrung der Anlagen (jedes zweite Urinal zur Einhaltung des Mindestabstandes).

wenn dies die jeweiligen Verordnungen und Gesetze fordern
• Hinweisbeschilderung zu Verhaltensregeln
• Regelmäßige Desinfektion aller Türklinken während des Spieltages
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6. Kabinen

• Zugang ausschließlich für Sportler und Betreuer der jeweiligen Mannschaft
• es dürfen sich maximal 5 Personen in einer Umkleidekabine aufhalten bzw. diese nutzen,

wenn dies die jeweiligen Verordnungen und Gesetze fordern
• die Abstandsregelungen (1 ‚5m Abstand) sind in den Kabinen zwingend einzuhalten, wenn

dies die jeweiligen Verordnungen und Gesetze fordern
• sollte die Gefahr bestehen, die Gesamtzahl der Personen in einer Kabine von 5 Personen

zu überschreiten (Bsp.: 13 Sportler), so ist die Benutzung der Kabinen und der
Hygieneeinrichtungen so in „Schichten zu unterteilen, dass eine räumliche und zeitliche
Trennung zwischen den Sportlern in jedem Fall gewährleistet wird, wenn dies die jeweiligen
Verordnungen und Gesetze fordern

• Der Heim-, der Gastmannschaft und den Schiedsrichtern stehen separate Duschen zur
Verfügung

• Zeitnahes Duschen nach dem Spiel ist auf Grund der Kabinenauslastung am Spieltag
zwingend erforderlich, Die Anzahl der Personen in den Duschräumen ist auf max. 2
Personen (von vorhandenen 3 Duschplätzen) gleichzeitig begrenzt.
wenn dies die jeweiligen Verordnungen und Gesetze fordern
Die Verweildauer in den Duschen sollte auf ein Minimum reduziert werden.

7. Sonstige Anmerkungen
• Das Spielfeld wird in folgender Reihenfolge verlassen: Heim, Gast, Schiedsrichter.

• Bei einem möglichen Einsatz eines Wischers hat dieser 1 ‚5m Abstand zu Spielern
einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn dies die jeweiligen
Verordnungen und Gesetze fordern
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